
Dian Schefold 
Reichs gründungs tag 

Nun gibr es den neuen Tag der deul'ichen Einheir, den 3. Oktober, ~ls Feiertag, der 

die Vollendung des deutsch-deueschen Einigungsprozesses markien. Die langj:ih­
rige und für viele oft quälende' Problematik des 17.Juni. des bisherigen Tages der 
deul'ichen Einheit, ist überwunden, aufgehoben. Das mag seinen Sinn haben. 
Niemand wird die geschichrliche Bedeutung des Tages des gescheiterten Aufstands 
von 1953 mindern wollen; es gilr, ihn als Tag der Erinnerung und Besinnung 

gegenwärtig LU behalten, ähnlich wie die :lndem so bedeutSrtmen Gedenktage des 
8. Mai und des 13. August. Aber Feiertage? Als solche sind sie zu belasret. Jeezt 
dagegen mag man die Einheit der Staaten in Deutschland feiern. 
I. Nur. gab es das nicht sdlOn? Das pompöse und machtstaatlich auftrumpfende 
Kaiserreich wußte mancherlei zu feiern - erwa Kaisers Geburtstag und den Sedan­

tag'. Aber der Kanon solcher nationaler Feste war noch nicht geschlossen, nament­
lich nicht gesetzlich festgeschrieben.! Eine hcrausr~gende Rolle darin nahm der 

Reichsgründungstag ein, der Tag der Kaiserproklamation Wilhe1ms 1. am eS.Januar 
1871 im Spiegelsaal von Versailles:' Seitdem war der Reichsgründungstag Tag dt'r 

deutschen Einheic. Jährlich wurde er begiingen, inoffiziell von den Haupt-Nostalgi­
kern jener Reichsgründung, namentlich studentischen Korporationen, bis zur Ge­
genwart, offiziell bis zur Überlagerung durch die noch pompöseren Fest- und 
Gedenktage des Driuen Reichs. 1 Aber noch Rudolf Smends Rede über »Bürger und 

Bourgeois Im deutschen Staatsrecht« vom 18.Januar 19336 läßt erkennen, daß und 
wie jener Reichsgrundungstag Gedenkrag eines Staates sein konnte, mit dem sich 
der Bürger identifizieren mochte, auch zur Verteidigung der Weimarer Republik. 
Insofern knüpft der 3. Oktober als Tag der erfolgreichen deutsehm Einheit weniger 

, So elwa P. Häberle, F~,ert.g5g.r.n"cn .1, kulturelle Id<ntl~i"d.m"nte d« Verfasrung$sta .. e,. Bedin 
1986. S. J9; H. Kruger. Von der SI~llJ;pf)cgC iihcrhaupl. In: H, Quamsch (HlSg,). Die SdbSldarslellung 
d'"$ StllteS, B.,lin '977. 5.2' (481.); H. Quamsch, Probleme d.r Sdb"d'rsldlung des Slla"", Tub.ngen 
'977. S, l) L 

2 Vgl. W, Gcbhlrdl. FeSt. Feier und All tag, Frankfun 19&7, S. ") fL 
So erwähnt noch G"f Huc de G"IS . H2./1dbuch d., Ved.1S$Ung und v.",·.lrung '" Preußen und dem 
Deu ts chen Re,ch", 21. Auf). Bed'n 19'4,5.4'91., nur di~ SonM.ge und di" k"chlichm F<'ertagc nach 
M,ßgabe d,·, Lande,recht,; vgL .uch G. K.osenbcrg, AnikcllJ9. Fc,cnagsschut7. In: H.C Nipperdey 
(Hrsg.). Die Grundr~chte WlJ Grundpflichten der RClchs\·"üssung, Bd." Herl;n '9)0. S·4 28 (4ll). 
Trolz zlhlr.,cher Anregungen Pltnotlschn Bürger beschloß der Rc,cllSl~g (I. Leg"I.'\JrpcrlOd~, IV. Ses­
SlOO, )8. Si'lung) ~m l.4. j. ,Sn (St~nogr. Benehle S.798), d.ß die Anordnung eones Nauonilie"" 
durch di. ~clch"cg,erung mcht .1, :iIlgemcssen ersch.me. 

4 Zum ,uB«<n Hngang E. R. Hubu. Deutsche Vcrh",ungsgesc h, cb,c ,eil '789, Bd.), 3. AufL $lulIg.rt 
'988, s. 70 Li vgJ. Un.er Eillbez,ehung der bildlich~n D,rs.ellung AnIOn Wl·mers Jlirgcn I-hnmo.nn, 
SualS~eremo ll, ell, Kein '988,5.16. 
G esetz über die FeI.nlge vom '7.1. '934 (RGßL I, S. "9), da; den (on d~r Wo,marer Zell nur ,n 
<,nzeh,en Lindern lls Felert.g ~norbnnlen) I. MJI, den Hddcngedenktas und den Em.eJank.:og den 
rcli giösrn Festen an die Seile stelhe. 
Berlin '9)3; JCI?I m' R, Smend. $'HlSrecluliehc Abh.ndlungen, " Auf!. Bedin '968, S. J09if. 
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an die Tradition des erfolglosen 17.Juni, als an die des geschichtsbestimmenden 
dLJanuar an und verleitet 2.U einem Vergleich der heiden Einigungsprozesse. 
Die Reichsgründung VOm IB.Januar 1871 war der Ziclpunkt einer Entwicklung, die 
mit der Auflösung des alten Deutschen Bundes von /811 begonnen harte und sich 
zunächst in der Gründung des Norddeutschen Bundes unter preußischer Hegemo­
nie ~nkündigte7: Erst durch Bündnisvertr;\g vom 18. August 1866, dann, freilich 

nach Wahl eines konsrituierenden Reichscags. durch Verfassung des Norddcurschen 
Bundes. vereinigten sich die fürsten bzw. Senate der norddeutschen St:!aten8 zu 
neuer staatlicher Einheir. Auf Grund der Friedensverträge Preußens mit den süd­
deutschen Staaten war diese \'on Anfang an auf gesamtdeutsche Erweiterung, 
allerdings nun kleindeutscher An umer Ausschluß Österreichs, angelegt. Folglich 
kam es im deutsch-französischen Krieg 1870 sogleich zu Verhandlungen des Nord­

deutschen Bundes - praktisch Preußens - mit den süddeutschen Regierungen. 
Deren erfolgreicher Abschluß in den Novembcrverträgcn von 1870, in denen die 
erforderlichen Abweichungen von der Verfassung des Norddeutschen Bundes 
vereinbart wurden9, führte einerseits zum Angebot der Kaiserkrone an Wilhelm I. 
durch den bayerischen König Ludwig IL'o, andererseits zu entsprechenden Anpas­

sungcn jener Norddeutschen Bundesverfassung, namentlich zur Einführung der 
Bezeichnungen »Deutsches Reich. und »Deutscher Kaiser .. . " Auf dieser Grundlage 

erfolgte am 18.Januar 1871 in Versailles die Kaiserproklamation und d:lmit die 
Reichsgründung. Nach der Wahl des gesamtdeutschen Reichstags erwies es sich 
dann aJs nötig, die verschiedenen vereinbarteo Verhssungstex:te zusammenzufassen. 

Das war der Sinn des Erlasses der Verfassung des Deutschen Reichs vom r6. April 
187[." 
Entscheidende Schritte waren somit die Fiirsteneinigungen von 1866 und t 870, 

gipfelnd in der Kaiserproklam~tion und Reichsgründung. Die Verfassungsgebung 
erst im Norddeutschen Bund, dann in den Einigungsverträgen, dann im Deutschen 
Reichstag haue diese Schriue jeweils nachzuvollz.iehen. Sie trat hinter ihnen, und 
vor allem hinter dem \8 . Januar 1871, in ihrer Bedeurung ganz wrÜck. So war es 
folgerichtig, d:lß von einem ~igendichen Verhssungstag des Deutschen Reichs kaum 

gesprochen werden konnte. Die Verfassung hatte für die Enmehung des Reichs eine 
nur instrumentale Funkrion. Reichsgründung und Reichsgründungstag dagegen 
verloren mit dem Übergang zur Republik 1918 ihre Funktion nicht, sondern 
wurden in der Weimarer Republik weiter begangen . Deren Verfassung vom 1 J. Au­

gust 19'9. im Reichsgesetzblatt wie ihre Vorgängcrin inmitren von Erlassen beliebi­
ger An an beliebiger Stelle veröffentlicht, war ebenfalls Nachvollzug der 1871 

7 Vgl. :LU d~n h"tonschen Vorg:ingen und ihrer verfos>ungsrechtlichen ßcwenung .u! der zen genom· 
schen Lucr.tur G. Anschutz, DeulSch~, Staatsrecht, m: F. von Hoh:Lcndorfl/j. Kohl...,., Enoyklopädie 
der Recht>IVISsen,d"ll, 6. AuO. Bd. I, Le'pzlg '9°4, S.449 (SM ff.); P. L~b;U1d, Das SI" .... rechl des 
Dcu~chm Re.che,. Bd. " S Aun. Tubmgen 19",5.19 ff.; von h',Ult her ge>ehen E. R. Huber. Deutsche 
VerüssUllgsgesch.ch,e Bd. ) (zu. A nm. 4), 5 5' 5 (I., 644 (f-

R Daß 'lf" w.< m den Pr:ll.mbdn sowohl der Norddeutschen Bundesverfassung, Wie der ReKhsvcrfassung 
von 187', ausdrücklich ge~agl, P~:"s2CnlCn w"en. g3h als unlraJc Grundlage des deutschen Verr. .. -
suogsreclm; SO "lIrn voran L.,b"nd ••. a. 0., S. 97 fl. und der Woniaul der Kalstrproklamauon vom 
.8. t. ,87" "bgedruckt be. E. R.I-I:uber (Hrsg.), Dokumente zur deUtschen Vcrfassungsgt.<ch.chle ßd. 2, 

1. AuO. Slullgm '986, S. H4 Nr. 135 "nI .w(ührli,ber Dokumentation der VOI'gcsclucllle; .bmild~rnde 
ln,erprel>lton freili ch bCl Huber, Vcrfassungsgcsch.chtc ßd. ) (20'" Anm. 4), S. 669 H., 78B fl. 

9 Abgedruckl bel E. R. Huber. Dokumente ßd . 1, tl.a . 0 ., S. ).611. Nr . >19 If. 
10 Im .K'IS .. b"el. vom JO. " .• Sj'O •• bgedruekt bel E. R. Huber, Dokumente Bd. 2, a. J. O. S. 149 Nr. 129. 

02f3ul folCte <rn das Ang~bo' der Kaoserkrone durch die - vom Monarch." zWlichsl dilJlonsch 
bc<chu:-dcnc - OcpuLanon des Rr.chSl,gs (Huber, '.,. O. S. 15J 11. Nr. 2JJ 11.), da"n n.ch we.leren 
Erörterungcn untcr d~n Fürstm und mH Bismuck die Ann'),me der Krone und Jie Ka"crproklamlllon, 
Huber •. a. O. S. 369 ff. N r. l48 ff. 

" Beschlüsse von Bundestag und RClchslag vom 9./JO. ". ,870. bel E. R. l-luber .•.• ,.0., S.Hl Nr.>}>. 
12 RGBl. 5.6), auch bCl E. R. Huber. l. 2. 0., S. )84 NT. 261. 
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geschmiedeten Einhcj" nur in ~nderer Form. ') So konmc sich der Verfassungsug, 
trotz Anstrengungen im Reich und in einzelnen Ländern, auch in der Weimarer 
Republik nicht als Nationalfeiertag durchsetzen. Versuche, ihn reichsgesetzlich 
festzuschreiben, scheiterten" und konkurrierten noch jet:Lt mit Bestrebungen, den 
'8.Januar als Nationalfeiertag reichsgesetzlich zu verankern. 'I Praktisch behielt 
dieser seine Bedeutung. ,6 

Mehr noch: der 18.Januar war als Reichsgriindungstag nicht beliebig, sondern 
gezielt festgelegt. Es handelte sich um ein historisches Schlüssel-Datum der preu­
ßischen Monarchie, den Krönungstag des ersten Königs von Preußen 1701.'7 

Wilhclm I. haue bewußt an ihn angeknüpft, als er seinerseits sich am 18. J anu~r d!61 
in Königsberg krönen ließ." Auch diese Krönung hatte ihre Funktion in der 
Herausbildung der modernen preußischen Monarchie. Sie geschah in der Anfangs­
phase des Verfassungskonflikcs, lI.ls auf Grund der Organisations- und Kommando­
gewalt des Monarchen trotz fehlender haushaltsrechdicher Absicherung im Zug der 
Heeresrdorm die neuen Regimenter bereits gebildet waren, mochte dies auch 
vorerst ~Is Provisorium erscheinen und der KonOikc mit dem Abgeordnetenh~us 
noch nicht in voller Schärfe entbrannt sein. Aber durch die Teilnahme der Fahnen 
der neuen Regimenter an der Krönungsfeier war dokumentiert, daß der Monarch 
die Bestimmung darüber beanspruchte, ungeachtct parlamentarischer Rechte und 
der Verfassung. 
Zehn Jahre später haue sich die preußische Heeresorganisation nicht nur durchge­
setzt, sondern bewährt. Daß die Proklamation von Kaiserwürde und Reichseinheit 

an diesem Tag erfolgte, drückte somit nicht nur den Vorrang der Kaiserproklama­
tion innerhalb des Einigungsprozesses, sondern auch in Abwehr parlamentarischer 
und konstitutioneller Ansprüche aus'9: die Einheit realisierte sich nicht auf Grund 
der und durch die Verfassung, sondern unabhängig davon, ja ihr zum Trotz. 
2. Und 1990? Auch hier warf die Bewegung, die den zweiten deutschen Staat in 
seinem sich von der Bundesrepublik absetz.enden Selbstverständnis in Frage stellte 
und schließlich beseitigte, die Vedassungsfrage auf. Demokratisierung und rechts­
staatliehe Sicherung - das war mit der bisherigen DDR-Verfassung kaum zu 
machen; es erfordene ein verbindlicheres, die Berücksichtigung tatsächlich vorhan­
dener demokratischer Bestrebungen besser gewährleistendes Verfassungswerk. Das 
war ein Ausgangspunkt des Runden Tischs und führte zur Einsetzung der Arbeirs­
gruppe für die neue Verfassung; diese legte einen Entwurf vor, der inzwischen auch 
im Westen Deutschlands wenigstens zu Kenntnis genommen worden ist!O Entspre­
chend Ist auch in der Bundesrepublik der Ruf nach Vereinigung durch und mit 
Verfassungsgcbung vielfach vernehmbar geworden!' 

I} So E. R. Huber, DeUlsche Vcr(,ssungsgesch,chlC 5<1< '789. ßd.6, S,ullg.rI '98,. S. 'l 11. (>71.). mll 

N.ch",C\,.n der g.n<; überwicg,'ndrn uhrc Anm. 8. 

'4 Vgl. die Dustcllung und Üb .... 'ch, be, K~'5Cnberg, An. 'J9 (~Il. Anm. }), S. 440, 444 rr.; G. Anschulz, 
Dic Verf.ssung des Deutschen ReIChs. Kommentar, '4· Aull. Bed,n '9H, 7.U Art. 6 Anm. , mll Fußn. I 
S. 7); dazu Quanrsch. Problcnl~ (w. Anm. ,), 5.'4. 

'I K~lScnb~rg,~.,. 0., S. 446, vgL ,"sb. Relchstag.-Drucksache, 111. W.hlp"nod~ '<)241>5. Ne. 98111 b ulld 
dazu Re,chs"'gs-ProlOkoli llJ. W.hlpertode, 'S. Si,zung "om ,6.6. '91\, ßd. }86. S.l}60If. (Ablehnung 
m" '9} gegen 138 Summen). 

16 Vgl. Smend (Ztl. Anm.6), S. JO,9. }141. 
'7 Vgl. Preußen - Versuch emer B,lanz. K'I.log der Aus,tellung B.rlin. Rcrnbcl< '98" Bd. " S. 11 J fr. 
18 E. R. Hubcr, Deuuc.hc Verhssungsgcsch,chle Bd. J (ZJL Anm. 4). S.lSS If.; vgl. D.Schdold, Vcrfassung 

lls Komprorniß? Zellschrirt für Neuere l!.echLSge,ch,chte '981, S. , J 7 r. 
'9 Vgl. oben Anm.S; nlehl zu Unrcch, .pneln H.-U. Wehler, Das Deutsche K.\lSerre,ch ,87'-'9,8, 

4. Aun. GOlllngcn '980, S. 60 von der .)mllat,on ~m" HeerkalScrwahk 
20 Insofern """hug u. a. n:1mcn,lich die Dokumentluon KJ '990. S. HZ 11. mtt dem Vcrlas,ungSlexI, 

Einlcrrung vOn U. K. Preuß so",,'e den Aulrulen ZlI emer cnl5prcchenden Vcrfa.ssungsdisku,-"on. 
11 D,zu aufkr dcn Genannten etwa die Bennge In IDEE - Imu,"v,' D~mokra"e Entw,ckeln e. v. (Hrsg.), 
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Aber die tatsächliche: Entwicklung ist anders verlaufen. in den beiden Etappen des 
Vertrags über die Schaffung einer Wahnmgs-. Winschafts- und Sozialunion vom 
(R.Mai 1990" und des Einigungsvenrags vom 31.August 1990.'! Beide Verträge 
sind. wenn auch im Rahmen der besonderen deutsch-deurschen Beziehungen, 
zwischenstaatlicher An; daher sind sie mit den Zusummungsgesetzen 3uch im 
Bundesgesetzblatt Teil II abgedruckt. Sie wurden von Regierungsvertretern ausge­
handelt, formuliert) beschlossen, wobei die Währungsunion jedenfalls :mf der Seite 
der Bundesrepublik unter fast völligem Ausschluß der parhmentarischen Opposi­
tion ausgehandelt wurde. Gewiß, sie unterlagen parlamentarischer Genehmigung -
aber eben der für Verträge typischen Genehmigung ex post, nicht der parlamentari­
schen Ausarbeitung und Beschlußfassung, wie sie für Rechtserzungsakte charakteri­
stisch ist. Sie sind schon von dieser Genese her nicht Ergebnis der Ausübung 
verfassungsgebender Gewalt des Volkes. sondern auswärtiger Gewalt primär der 
Regierung. an der das Parlament nachträglich beteiligt wird. 
3. Vom Inlulr her mögen die Verträge weithin technischer Natur erscheinen. Aber 

der Schein trügt. 
Indem der Vertrag über die Wahrungs-. Winschafts- und Sozialunion die entspre­
chenden Regelungen der DDR denen der Bundesrepublik anglicll. legte er ein 
bestimmtes Modell zugrunde, das in Art . .1. Abs. 1 Satz I des Vertrags ausdrücklich 
benannt ist: das der freiheitlicheo) demokratischen. föderativen. rechtsst~adichen 
und so~ialen Grundordnung. Für die DDR bedeutete dies eine einschneidende 
Änderung des bis dahin geltenden Verfassungsrechts ; darauf weist auch Art. l II des 
Vertrags ausdrücklich hin . Es verstand sich daher von selbst, daß die Genehmigung 
des Vertrags in der DDR Verfassungsänderungen erforderte. Für die Bundesrepu­
blik war das. in formeller Hinsichl, anders: die vereinbarte und angestrebte Ord­
nung ist die in der Bundesrepublik existierende. Aber nicht (nur) die vom Grundge­
setz vorgeschriebene! Denn vor den erwähnten Grundsätzen schreibt der Vertrag 
als Grundlage der Wirtschafesunion die Soziale Marktwirtschaft als gemeinsame 
Wirtschaftsordnung beider Vercragsparteien vor, mit Spezifizierung im einulnen 
(Art. 1 IlI) und Folgerungen in allen Teilen des Vertrags. namentlich im Gemeinsa­
men ProtOkoll über Leits:ül.C) die die Maximen der Sozialen Marktwirtschaft im 
einzelnen als Grundlage gemeinsamer künftiger Währungs-. Winschafts- und So­
zialpolitik festlegen. Nun sind diese Grundsätze mit dem Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland vereinbar. Aber sie sind. wie das Bundesverfassungs­
gericht mehrfach ausgesprochen hat';, vom GrundgeseTZ nichl gefordert und nicht 
dessen einzig verfassungsrcch.dich zulässige Konkretisierung. Dennoch wurden sie 
nun nicht mehr nur ein{ach-gesetzlich. sondern vertraglich und damit für die 
Bundesrepublik verbindlich festgeschrieben, und diese Verbindlichkeit wurde) z.u­
sätzlich. im andern deutSchen Staat verfassungsrechtlich verankert. Mögen diese 
Verbindlichkeit und Verankerung mit der vollständigen Einigung auch als äußere 
Bindungen weggefallen sein - ger~de für die Übergangszeit sind dadurch faktische 
Verhältnisse geschaffen worden, die die künftige nicht nur wirtschaftliche. sondern 

In n.utr Verü.<sung, Bonn '990, und In G.",,,ksch.folichc Mon~ ... heflc '990 Hell 10, S. 609fL: vgl. 
auch U. S'OroSl, Das Ende der Übe,g3ngs7.w, Der SU>l '990, S. J" ff.; T. Evers, Z,vilgescll,ch.fr und 
direkte Dcmokr.ulc In gcs:ltl"1,d.:utschcr Vcria .. ung. ,n: Vorgange, De'< . '990. In bntnd .. ,zlichcr 
HinSIcht vgJ. namentlich P. Hobe,lc, Verfassungspolitik (ur die Freihell und ElnhcI! Deutschlands, JZ 
'99", S. HR ff.; U. K. Preuß, RevolulIon, Fortseh"" und Verfassung, nertin '990. Zu meJntr Posll,on 
"erwe"e ICh ,uf D. Schdold, Problem, dell'unll' 'ffle"" PolillCA dcl Pi"tto '990 Hof, J. 

2Z Gesetz vom 's. 6. '990 (BCBI.II, S. S ,8). 
1) G • .<cn vom 1)·9. '990 (BGB!.II, S.88S). 
'1 BVerfGE ~,7 ('7fL); 50,290 (H6(L). 
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4'0 auch verfassungsrechtliche Regelung weitgehend bestimml und vorweggenommen 

haben: »tatsächliche Machtverhältnisse« im Sinn des berühmren Vortrags Ferdinand 

Lassalles ~Über Verfassungswesen«'l, die den realen Verfassungsinhalr geprägt 

haben - aber die nicht als Verfassungsnonnen und nicht in einem Verfahren der 

Verfassungsgebung entstanden sind. 

Auch der Einigungsvertrag ist vom Haupueil seines InhaltS her nicht auf Vedas­

sungsgebung, sondern auf den Beitritt der ostdeutschen Länder, die an die Stelle der 

DDR tretcn, ausgerichtet; an herausragender Stelle (An.2) wird der Tag des 

Beitritts, der Deutschen Einheit, als gesetzlicher Feiertag festgeschrieben. Hauptin­

halt des Venrags sind folglich Modalitäten dieses Beitritts. » Was am 3. Oktober zum 

alt-neuen staatlichen Gehäuse aller Deutschen zusammenwachsen wird, braucht 

weder eine neue Verfassung noch einen neuen Namen noch irgendwelche Volksab­

stimmungen«!6 Man wird dies als Leitidee des Einigtlngsvenrags verstehen dürfen. 

Allerdings, da gab es grundgesetzliche Bestimmungen, die entgegenstanden; sie 

mußten angepaßc werden. Dem dienen die - wenigen - im Vertrag'? vorgesehenen 

Änderungen einzelner Bestimmungen des Grundgesetzes. Sie erforderten, daß im 

Zuge der parl:lmentarischen Genehmigung des Vertrags auch diese Änderungen mit 

der von An. 79 n GG gefordenen Mehrheit verabschiedet worden sind. Aber, wie 

1870/71, nicht das Darum dieser Verfassungsänderung, das des BeitrittS ist Tag der 

Deutschen Einheit. 

4. Den noch: das derart abgeänderte Grundgesetz soll das neue, geeinte Deutsch land 

verfassen. Nach der in andcren Teilen gcänderten, aber insoweit nur stilistisch 

angepaßten Präambel ~hat sich das DeutSche Volk kraft seiner verfassungsgebenden 

Gewalt dieses Grundgesetz gegeben«. Der Abschluß des Staatsvertrags durch die 

Unterhändler und seine Billigung durch die gesetzgebenden Körperschaften wird 

ideell dem Volk zugerechnet; es soll daran, mit Einschluß des Änderungsverbots des 

Art. 79 II1, real (weiterhin) gebunden sein. Kein Wunder, daß diese ungewöhnliche 

Methode der Verfassungsanderung bereits das Bundesverbssungsgcricht beschäftigt 

hat - aber weniger unter dem Aspekt, daß eine Wiedervereinigung eine echte Neu­

Konstituierung im Sinn des bisnerigen Are 146 GG erfordere, als mit dem Ziel der 

Infragesrellung durch den Einigungsvertrag geschützter Enteignungen in der SBZI 
DDR.'s 

Allerdings läßt der Einigungsvertrag ein Schlupfloch offen. Are. 146 GG, bisher 

unverzichtbar wegen des provisorischen Charakters des Grundgesetzes und der 

deutschen Spaltung, wird ebenfalls angepaßt, aber, auch »nach Vollendung der 

Einheit und Freiheit DeutSchlands«, nicht aufgehoben. Sondern das Grundgesetz 

»verlien seine Gühigkeit ~n dem Tage. an dem eine neue Verfassung in Kraft tritt, 

die von dem dcucschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist«. Dazu 

werden in Art. 5 des Einigungsvertrags den gesetzgebenden Körperschaften einige 

Verfassungsänderungen zur Überprüfung ans Herz gelegt, darunter die Anwendung 

des An. 146 »und in deren Rahmen einer Volksabstimmung«. Was soll, was kann 

das bedeuten? Die Vorläufer-BeSlimmung des An. 146 in der fassung von [949 war 

in ihrer Funktion eindeutig: das wesrdeutsche Teilvolk sollte und wollte die 

verfassungsgebende Gewalt des gesamtdeutschen Volkes nicht usurpieren; wie diese 

'5 Berlin 1862, Neudruck D."mslld, '958, S.l7H. 
26 Fk. In: FAZ Nr.10) \'om l. 9. '990, S_ l. 
~7 An.4 !TU, der bac.chncnden (fredich msb_ Im Hinblick auf die Änderung der Snmmenv,"rh,ltntss," Im 

ßundC"Sf>l kelncswegs ZWingenden, sondern polioschcm Kolk.;1 ",,!Springenden) Überschrift .BClIrllts­

bedingtc Änderungen des Grundgesetzes o , 

LS Vgl. "Or<:", die PressmolIzen über den Beschluß des ßundesvcrfassungsgenchl< vom j. 9. '990, ! BvR 
1'50/90, NJ\\:' '990 Hcfl4~ S.lX, und JZ-Ge'''lzß"bungsdien'l '990 N,. 16 S.6>. 
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sich betätigen möge, war der Regelungsgewalt des Grundgesetzes und seiner Vater 
auch nach deren eigenem Selbstverständnis entzogen ." Jet2:.! dagegen ist »das 
gesamte deutsche Volk« ausweislich der Präambel und des Ar!. r 46 durch das 
Grundgesctz verfaßt. Wie das Grundgesctz geändert werden kann, ergibt sich aus 
Art. 79. Hier freilich ist von Änderungen durch Gesetz mit bestimmten Erschwer­

nissen und Grenzen die Rede, nicht aber von einer freien Entscheidung des 
demschen Volkes. Also bleibt dessen verfassungsgebender Gewalt kein Raum . Was 
soll da die Neufassung des Art. 146? Drei Lesarten scheinen möglich . 
a) Zunächst läßt sich schlicht die rechtliche Inhaltsleere der Bestimmung konstatie­
ren und kritisiercn. Angesichts der präzisen Regelung des Art. 79 (und der übrigen 

Vorschriften über die Gesetzgebung) ist eine Neukonsriruierung nur im Rahmen 
und gemäß den Verfahren, die das Grundgcsetz vorsieht, 2:.ulässig ; jeder andern 

Vcrfassungsgebung stände das Grundgesetz im Wcge und müßte cs sich entgegen­
stellen .)O 

b) Sodann läßt sich allerdings fragen, ob der Rekurs auf die verfassungsgebende 
Gewalt des Volkes nichr, entsprechend den Erfahrungen der Bundesrepublik 
Deutschland, auch eine Bescheidung und Bescheidenheir des normativen Verfas­

sungsgebers ausdrücken kann. Daß die demokratische Legitimität des Grundgeset­
zes von t949 prekär, anfechtbar ist, läßt sich ebenso wenig bestreiten wie die 
Tatsache, daß sich dieses Grundgesetz durch Ab.eptanz. im deutschen Volk eine 
Legitimität verschafft hat, die letz.t1ich eine Ursache des Einigungsprozesses und der 
Akzeptanz des Grundgesetzes auch im Rahmen dieser Einigung istY Insofern 

schafft nicht ein irgendwie gearretes formelles Verfahren freier Entscheidung Legiti­
mität, sondern die freie Entscheidung bewährt sich in ihrer täglichen Wiederholung, 
dem oplebiscite de tOUS !es jours.<. BeLiehen sich Präambel und Arr. [46 GG neuer 
Fassung hierauf, so relativieren sie mit der Relcv:mz der historischen Entstehung des 

Grundgesetzes auch die formellen Verfahren der Änderung oder Ersetzung : nicht 
auf diese Verfahren allein, sondern :llIf die realiter freie Entscheidung und Akzep­
tanz wie in bewg auf das Grundgesclz, so auch hinsichtlich einer eventuellen neucn 

Verfassung, soll es ankommen. 
c) Freilich wirft dies die naheliegende Frage auf, wie Entscheidung und Akzeptanz 
festgestellt werden sollen, wenn die verfassungsrechdich dafür vorgesehenen Ver­

fahren und Garantien außer Bctracht bleiben. Damit gewinnt eine dritte Lesart des 
Art. '46 GG neuer Fassung Konturen, wonach die freie Entscheidung des Volkes 
nicht die rechtlich geregelte, sondern eine Entscheidung in e.iner konkreten Situation 
ohne normative Vorgabe, also primär davon frei, ist: eine tatsächlich oder vorgeb­
lich demokratisch gewendete Spielart des Dezisionismus.l' Insofern wäre abstrakt 
an Plebiszite zu denken; konkret rucken dann neben Beispielen aus Frankreich 

'9 Vgl. zu diescr Im Vorfeld der Wi«tervnelnlgungsdiskusslun hochst umstrittenen Besummung '1..111 aller 
Häberlr (~". Amn . 11), JZ '990. S. J 18 ()l91.) m. Nach",. Anm. I S: neuerdings Storost (w. Anm. LI ), 
S,." ' 990. S. F I H.;J . Seifen, KI.sscnlumpf VOn re<:h.s od<r Moderrll"crung Je, Grundg'·,elZCS ' GMH 
'990, S. 614 11. 

JO Zum .bschlicß~nd<n Char,.ktCT cln An. 76 Ir. GG Im Hinblick , uf (unmmclb" enlScheldende) Volksa b­
slImmungen, '·"'gegen d,·r reeh"poliuseh ,1I"rdings wlch"g'·n T hese Von C. -H. Ob", Cluncen direkter 
Demokr."e ,n der ßundcsrepublik, Koln 1986. S. 149 fr., vgl. D. Schdold, Politische Mil\YJrkung der 
Bürgtr .ur L.lndtseb.m·, ZP.r1 1989. s. 4'S (41 7 m. N~"hw . Anm. 11); . uch An. j cl,. Eilllgungsvtn,...gs 
rlchlet SIch dcmenlsprcchend :11\ di. "gesetzgebenden Korpcrschlften des verernten Dcm.s chllnds •. 
J.Seilcn. GMH '99~, 5.6'4 (6,6ft). d ,. r die Ncul:usung des An. '46 Im oben und In Anm .• , 'Illerl." 
Sill n pOSllIvcr crnsch~t,. als die h.1'r "crrrcrmc Deutung, sprich. SIch S. 619 f. eh.nbl!, rur 'lu,lifi"cne 
Mehrh. userfon:l ernl$s< .us. 

) I Vgl. R. Mußgnug, ZUSl.nd<kommcn des Grundbes.tzc~ . In : J.lsens.elP. Kirchhof (Hrsg.). H,ndbuch 
cl,> S'.utsrccl",. Bd. I, H",ddbtrg 1987. 5. 219 (lSJ H.). 

j1 Im Sinn von C.rl SchnulI. V~rf"sungslchrc. Berlin t9,8, S. 71 H. ; dazu neuerdings P. p-"'GUlno. D ie 
Leh,. vom .pOUYOlf con"llU'n'·' h", Emm.nuel SI~yes und C"I Schm'll. In : H. Quantsch (I-Ir5g.). 
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412 bonapanistischer oder gaullistischer Art deutsche Parallelen ins Blickfeld, wobei die 
Akklamation des 18. Januar 1871 noch die harmlosere, die »Volksabstimmung« vom 

12. November 1933H (als ersce einer Serie) die drastischere Variante isl. Niemand 

wird den Unterhändlern des Einigungsvertrags und Vätern des neuen Art. 146 den 

Wtllen zu solchen Praktiken unterstellen wollen.!' Aber haben sie bedacht, was die 

verfassungsrechtliche Legitimation "freier Entscheidung« auch entgegen den verfas­
sungsrechtlich vorgesehenen Entscheidungsverfahren bewirken kann? Mag sich 

jemand etwa die Anberaumung einer Volksbefragung über eine von der Bundesre­

gierung ausgearbeitete völlig neue Verfassung als Anwendungsfall des Art. 146 als 
legitim vorstellen? Die Problematik, nein: die Untragbarkeit solcher Konzepte muß 

für Juristen angesichts der deUtschen Erfahrungen doch eigentlich nahe liegen)! 

5. Keine der Lesarten des An. 146 vermag somit zu befriedigen, und doch erschien 

die Bestimmung erforderlich. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Gerade ange­

sichts der Entstehungsgeschichte des Grundgeset:Les und des Verfahrens der Eini­
gung einerseits, der stärker auf freie - nämlich rechtlich geregelte - Volksemscheide 

rekurrierenden Verfassungspraxis der Länderl6, des Verfassungsentwurfs des Run­
den Tischs und selbst der Geschichte der DDR (so relativ dorr die Abstimmungs­

freiheit war)l7 andererseits läßt sich die Plausibi!ität direkt-demokratischer Verfah­

ren der Vcrfassungsgebung nicht von der Hand weisen. Also wird dem Gedanken 

des Volksentscheids grundsätzlich zugestimmt - aber ohne konkrete Folgerungen, 

die denn auch, wie gezeigt, in höchst unbehaglicher Weise gezogen werden könnrcn. 

Es wiederholt sich die Lösung von 1949, die in den An. 20 [l das Won "Abstim­

mungen« einfügte, ohne daraus Konsequenzen abzuleiten. Gerade daraus resultie­

ren gegenwänig ein Malaise, Postulate einer Änderung und erste Schritte in diese 
Richtung.)i 

Erst recht muß dies nun im Bereich der Verfassungsgebung gelten, die ja der 

.,klassische« Anwendungsfall des Volksentscheids ist. Wird dieser als Möglichkeit 

grundsätzlich zugestanden und vorgesehen, wie es in Art. 146 GG der Fall ist, so gilt 

es, dafür auch Verfahren zu schaffen und LU regeln und diese in das Regelwerk des 

Art. 79 GG, besser aber auch für das Geserzgebungsverfahren insgesamt der Art. 76 
bis 79 GG zu inrcgrieren)9 Unabhängig davon, ob nicht noch mehr Verfassungsre­

form angesichts der Einigung, speziell des Art. 5 des Einigungsvertrags und der 

erwähnten verfassungspolirisehen Vorschläge angebracht sein könnte, zwingt die 

Neufassung des Art. 146 daLU, die Frage des Volksentscheids zumindest in Verfas­

sungsfragen zu regeln. Damit fände der Tag der Deutschen Einheit wenigstens eine 

Ergänzung in einem Verfassungstag. 

ComplexlO 0PPosIlorum, B"lin '9Sg, S. )7' H.; zur Anwendung 'u( An. '46 GG. allerdings mit 
moderaten pr.oktlschen Vor,<ehlögm, Storost (zu Anm. >I), S.>.>, '990, S. F 1 (Jl8 H.). 

JJ Aufruf dor RelChsreg,erung 'n d ... deutsche Volk! Vom '4. '0. '9)) (RGBLI, S. ?Jo); d"m elW, 
P. Krau;c, Vc,,:usungorcchtlichc Moglichkcllen unmlttelb,r.r Demokr.uI., In, j.lsen,edP. Kirchhof 
(Hrsg.), H,ndbuch d .. Stamroxh" Bd. >. I-;l.,dclbcrg '987, S. 3'j (j10). 

14 Insofern hnn on der Ta. die Formuli.rung de, IIn. j des Ejnlgung~cnr,gs (oben Anm. )0) als Damm 
Wirken. 

J5 Von Illet aus smd die vOn J.lsen,.e, Sclbs<prclsg,bc d", Grundgesetz.s? FAZ Nr. '99 v. ,S.8. '990, 
S. '0, geiu&'rten Bedenken durch,u.s mgcbl""lch. - nur .uchell Sie die Disku'Slon der un Text folgenden 
GesIchtspunkte 3 pnon abzuschne,den. Abcr den neum An. '46 GG als ßew~hruog de. pouvUlr 
conSlj(u.1II von '949 zu deUlen. WIe ,·s J. Seifen (zO[. Anm. '9), GMH 1990, S. 6'4 (6,6If.) tut, sehem. 
mit' cb,·nso wen\g lUSZl.lrClchcn. 

j6 Duu ehr. PesUIOZZ3, Einfuhrung. In: Ders., Vcrilssungen der deutschen Bund.,)jnder, j. Aun. 
München 1988. S. ,.H., '91. 

j7 VgJ. H.Roggcmann, Die DDR-Verfassungen, 4. Aun . .Berlin 19S9, s. 5611. (18,61). 
jS Dnu D. Sehcfuld, ZP,.I '989. S. 4'5 (I. 
J9 So die In der von der S.iftung M;t.rb.Il henmgegebenen Broschüre . Direk.e Dcmokr>lle •. Vorsehläg~ 

für eme Volk,gesetzgebung. Bann '990 zusammengestelhen Vorschläge. 
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